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Beauftragung der Oberbürgermeisterin für die Gesellschafterversammlung der 
Schwabenlandhalle Fellbach Betriebsgesellschaft mbH 
 
Bezug: 
Beschlussvorlage Nr. 080 / 2020  

 
 
 
Beschlussantrag: 
Frau Oberbürgermeisterin Zull als Vertreterin der Stadt Fellbach in der Gesellschafterversammlung 
der Schwabenlandhalle Fellbach Betriebsgesellschaft mbH wird ermächtigt, bei der nächsten Ge-
sellschafterversammlung folgendem Beschluss zuzustimmen: 
 

 Entlastung des Aufsichtsrats und der Mitglieder der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 
2019. 

 
 
 
Sachverhalt/Antragsbegründung: 
Nach § 14 des Gesellschaftsvertrags ist die Gesellschafterversammlung zuständig für die Entlas-
tung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführer. Nach § 104 der Gemeindeordnung Baden-
Württemberg vertritt die Oberbürgermeisterin die Stadt in der Gesellschafterversammlung und 
bedarf für die entsprechende Beschlussfassung, wie bei den anderen wirtschaftlichen Unternehmen 
mit städtischer Beteiligung, hierzu einer Ermächtigung. 
 
Der Aufsichtsrat der Schwabenlandhalle Fellbach Betriebsgesellschaft mbH hat in seiner Sitzung 
am 11.05.2020 über den Jahresabschluss 2019 ausführlich beraten und diesen zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat empfahl der Gesellschafterversammlung, der Geschäftsfüh-
rung Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen. Die Sitzung der Gesellschafterversamm-
lung ist am 14.07.2020 vorgesehen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

 keine 

 
 einmalige Kosten von  ______________   € 

 einmalige Erträge von  ______________   € 
 

 lfd. jährliche Kosten von ______________   € 
 lfd. jährliche Erträge von ______________   € 
 

 bei Bauinvestitionen ab 350.000 € siehe beil. 
 Folgekostenberechnung 
 

 Haushaltsmittel bei Produktsachkonto ______________  vorhanden 
 

 über-/außerplanmäßige Ausgabe von ______________   € notwendig 
 

 Sonstiges 
 
 
 
 
 
 
gez. 
Johannes Berner 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
gez. 
Gabriele Zull 
Oberbürgermeisterin 

 
 
 
Anlagen: ---    
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